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Der erzwungene regelmäßige Wechsel des Passwortes wird sofort abgeschafft

BA-Antrag-Nr 14-20 / B 07660 des Bezirksausschusses des Stadtbezirks 17 – 
Obergiesing/Fasangarten vom 19.02.2020

Sehr geehrte Frau Dullinger-Oßwald,

in dem von Ihnen übermittelten BA-Antrag (Nr. 14-20 / B 07660) fordert der BA17 die 
sogenannte Alterung von Passwörtern und die damit verbundene Notwendigkeit zum 
regelmäßigen Wechsel mit sofortiger Wirkung abzuschaffen.

Hierbei gehen wir davon aus, dass Sie sich mit Ihrer Anforderung auf die Passwörter der 
städtischen Benutzerkennungen beziehen, anhand derer ein Zugriff auf das Verwaltungsnetz 
und entsprechender Fachverfahren ermöglicht wird.

In diesem Zusammenhang können wir Ihnen mitteilen, dass die Fragestellung der 
Passwortalterung bereits verwaltungsintern diskutiert wird. Beteiligt sind hierbei natürlich auch 
die Informationssicherheitsbeauftragten der Referate und Eigenbetriebe, auf deren 
Nutzerinnen und Nutzer eine solche Entscheidung mit stadtweiter Wirkung direkte 
Auswirkungen hat. Die letzte Entscheidung zu diesem Thema liegt beim 
Informationssicherheitsmanagement der Landeshauptstadt München, das im IT-Referat 
verortet ist. 

Aus inhaltlicher Sicht können wir Ihnen mitteilen, dass eine Anpassung der stadtweiten IT-
Sicherheitsvorgaben in die von Ihnen geforderte Richtung grundsätzlich möglich ist. Eine 
abschließende Entscheidung hierzu ist jedoch noch nicht getroffen. Bei der hohen Anzahl an 
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Nutzerinnen und Nutzern städtischer IT-Systeme bestehen in diesem Kontext viele technische
wie auch organisatorische Abhängigkeiten, die sich aktuell in der Prüfung befinden. Bitte 
haben Sie Verständnis dafür, dass wir auf Grund der Sensibilität des Themas zu genaueren 
Zusammenhängen keine weiteren Aussagen treffen können. 

Über das Ergebnis des Entscheidungsprozesses und resultierende mögliche Änderungen der 
IT-Sicherheitsvorgaben der Landeshauptstadt München informieren wir natürlich stadtweit.

Der Antrag Nr 14-20 / B 07660 des Bezirksausschusses des Stadtbezirks 17 – 
Obergiesing/Fasangarten vom 19.02.2020 ist damit satzungsgemäß erledigt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Daniela Rothenhöfer
Hauptabteilungsleitung RIT-I 
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